
Anfrage des LAbc; . Dr. Hirns c h a 1 1 an den 

amtsführenden Stadtrat der Gesch&ftscruppe II, H,9ns Mayr , 

betreffend die Ane;leichune; der Fristen über Erkli:iru.n6 und 
Zahlung der Getränkesteuer an die Fristen des Umsatzsteuer­
gesetzes 1972. 

In einer Entschließung vom 15.Juni 1972 äußerte der lfational­
rat, daß er die Vereinfachune; der Getrnnkebesteuerun0 fUr 

dringend notwendig erachte und ersuchte die Bundesregierung 
darauf hinzuwirken, daß die Getränkesteuergesetzc;ebung der 
Länder diesem Erfordernis angepaßt werde . 

Die Fristen zur Erklärung und Zahlung der Geträ.nkesteuer ,ollten 
nach Ansicht des Frae;estellers zweckmäßicerweise dorn Umsa'Lz­
steuere;esetz 1<;'72 nüchc;ebildet i·Jerden und es könnte auf d:i.esem 
Wege - wenn alle Länder sich zu einer solchen Ancleichnng 
entschließen können - ein großer Beitrae; zur Friotenvereinheit­
lichunc; geleistet werden. Die unlängst c;eäußerten Areu-rncnt;a.tionen 
d~s Herrn runtsführenden Stadtrat Mayr, daß kein e;roßes Verlane;en 
nach Fristenverlö.nc;eruni; bei der Getränkesteuer vorJ1anden sei , 
da nur wenige Fristenverläne;erune;cansuchem c;estell t i.-mrdcr, ist 
entgegenzuhalten, daß der Wiener [1acistrat von sich aus 1:lc)inen 

Abgabepflichtigen auf die Möe;lichkei t einer Fristverle.nc.;<2.:-unG 

in Kenntnis gesetzt hat, "trurde jeden Abgabepflichti2:en aber 
ein Antrae;sformular betreff end ~ristverli:i.ngerunß fiir Erl:l:·.rune; 

und Zahlung der Getränkesteuer zue;esandt , so WG.re mit ßrÖf.ter 

Sicherheit ein croßes Interesse an den FristverlQnceruncen fest ­
zustellen, was auch die e;esetzlich generelle Verlänce:runc der 
Frist rechtfertie;en würde. 

Aus diesen Überlegune;en richtet d.er c;efer tie;te Abc'=ordnetc 

an den Herrn amtsf ü.hrenden Stadtrat der Gesc· ci.fts[ruppe II, 
Hans Mayr, e;emäß § 17 der Gesch-2.ftsordnune; des Landta~es für 
Wien folgende 

A n f r a g e 

1. Ist seitens der Bundesreßierunß eine AnreQ.lTiß zur Vere jn­
fachung der Getränkebesteuerung an die Wiener Landcs­

ree;ierung herane;etrae;e:i:i worden? 
· 2. Sind Sie bereit eine ausreichende Aufklürun~ der Abcnbc- . 



pflichtie;en über die MÖßlichkeiten einer Fristverlänßerung 
für die Getränkesteuer durchzuführen und für den Fall, 
daß sich daraufhin ein großes Interesse an den Fristver­
längerune;en zeie;t, eine Novellierung des Geträ.."'1.kesteuer­
gesetzes mit dem Ziel einer 1.nGleichung der Fristen für die 

Erklö.rung und Zahlunr; der Getrcnkesteuer an die des Umsatz­
steuergesetzes 1972 in die Wece zu leiten? 

3o Ist es richtig , daß eine Vereinbarunr; l!lit der Hundelskommer 

Wien darüber getroffen vrurde, unter we lchen Vora.ussetz1ingen 
Verlängerungen der Frist zur Erklärune; und Zahlunr; der 
Getränkest euer GewG.hrt werden sollen und wenn ja , auf , Grund 

welcher sesetzlichen Ermächtigung erfolc;te diese Vereinbarunß. 
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